
Innerung war zulässig, denn nach § 766 ZPO hat jeder, 
der ein berechtigtes Interesse nachweist, das Recht, Er
innerungen gegen die Art und Weise der Zwangsvoll
streckung einzulegen. Das Interesse der Konsumge
nossenschaft ist offensichtlich, denn ihr kann es nicht 
gleichgültig sein, daß ihr durch Betreiben anderer Ge
schäftsanteile ihrer Genossen entzogen werden können. 
Dieses Interesse gilt in der weiteren Folge auch für 
die sofortige Beschwerde, so daß die Legitimation der 
Konsumgenossenschaft gegeben ist. Insoweit wird den 
Ausführungen' des Vollstreckungsgerichts in dem mit 
der Beschwerde angefochtenen Beschlüsse gefolgt.

Anders ist es aber mit den sachlichen Feststellungen 
des Vordergerichts über die Anwendbarkeit des § 66 
GenG, nach dem der Gläubiger eines Genossen die 
Pfändung und Überweisung des genossenschaftlichen 
Anteils und die Kündigung dieses Anteils betreiben 
kann.

Dazu muß zweierlei festgestellt werden:
1. Das Genossenschaftsgesetz wurde im Jahre 1889 

erlassen, also zu einer Zeit, in der in Deutschland ganz 
andere politische und wirtschaftliche Verhältnisse be
standen als heute. Damals kannte man nur eine Art 
des Eigentums, nämlich das Privateigentum schlecht
hin, und die Gesetzgebung war nur darauf abgestellt, 
dieses Privateigentum im Interesse seiner Erhaltung 
zu schützen. Die höhere Form des Eigentums, wie wir 
sie heute im Volkseigentum und der ähnlichen Form 
des genossenschaftlichen Eigentums haben, kannte man 
nicht, und es bestand daher keine Notwendigkeit, ein 
solches Eigentum gesetzlich zu schützen.

Der § 66 GenG ist eine typische Schutzbestimmung 
zugunsten des Privateigentums gegenüber dem da
maligen genossenschaftlichen Eigentum.

2. Die Konsumgenossenschaft fällt, wenn man nur 
ihre wirtschaftliche Funktion betrachtet, zweifellos un
ter die Bestimmung des § 66 GenG. Im Zuge der ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwandlung seit 
1845 und der gegenüber früher grundsätzlich veränder
ten Struktur unserer ökonomischen Verhältnisse hat 
jedoch die Konsumgenossenschaft eine völlig verän
derte Stellung und ist heute keine nur wirtschaftliche 
Genossenschaft im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. 
Heute ist die Konsumgenossenschaft eine Massen
organisation, die im Interesse der Allgemeinheit durch 
Schaffung verbesserter Arbeitsmethoden, gute und ge
rechte Lenkung der Bedarfsdeckung an Ge- und Ver
brauchsgütern eine wichtige Aufgabe in unserer Wirt

schaftsplanung zu erfüllen hat. Sie ist also eine Organi
sation, der bedeutende wirtschaftliche und politische 
Aufgaben übertragen sind und die in Erfüllung dieser 
Aufgaben wesentlich zur Festigung und Stärkung un
serer neuen gesellschaftlichen Ordnung beiträgt.

Früher dagegen war die Konsumgenossenschaft eine 
Gemeinschaft Interessierter aus den Reihen der werk
tätigen Menschen, deren Zusammenschluß nur den 
Zweck verfolgte, in ihrem Interesse und zu ihrem Vor
teil günstige Einkaufs- und Verkaufsmöglichkeiten zu 
schaffen. Da sie unter den gegebenen Bedingungen 
damals kein Privateigentum schlechthin verkörperte, 
unterlag sie auch nicht den Schutzbestimmungen in 
derartiger Form, wie sie das Privateigentum aufzu
weisen hatte. Und der § 66 war eine, wie bereits be
tont, das genossenschaftliche Eigentum gegenüber dem 
Privateigentum benachteiligende Bestimmung.

Die Kammer hält aus den vorangegangenen Be
trachtungen die Anwendbarkeit des § 66 GenG für un
sere Konsumgenossenschaften nicht mehr gegeben. Es 
besteht dafür zwar keine direkte Bestimmung, und 
das Genossenschaftsgesetz von 1889 ist auch noch nicht 
aufgehoben oder abgeändert, aber in Auslegung un
serer Verfassungsgrundsätze in den Art. 19 f£. über die 
Wirtschaftsordnung und in Anwendung unserer poli
tischen und wirtschaftlichen Erkenntnisse ist es selbst
verständlich, daß die Konsumgenossenschaft von heute 
eine andere Genossenschaft ist als zu früherer Zeit. 
Als Massenorganisation nimmt gerade sie eine Sonder
stellung im Rahmen der Genossenschaften des Ge
nossenschaftsgesetzes ein.

Es ist nach Auffassung der Kammer nicht vertretbar, 
daß der Konsumgenossenschaft durch Betreiben eines 
Dritten die Kündigung eines Genossen und Pfändung 
des genossenschaftlichen Anteils zugemutet wird. Das 
hieße, daß eine wirtschaftlich und polit.sch bedeutende 
Massenorganisation aus privatem Interesse eines ein
zelnen zum Schaden der Allgemeinheit geschwächt und 
geschädigt wird. Auch würde eine andere Auslegung 
gegen die demokratischen Grundrechte der Bürger m 
der Deutschen Demokratischen Republik nach Art. 6 ff. 
der Verfassung verstoßen, weil mit der Anwendbarkeit 
des § 66 GenG in einem solchen Falle der einzelne 
Bürger in seiner Freiheit, sich in Massenorganisationen 
zusammenzuschließen, insoweit beeinträchtigt wird, a s 
einem anderen die Möglichkeit gegeben ist, ihn aus 
schuldrechtlichen Ansprüchen heraus aus dieser Mas
senorganisation ausschließen zu lassen.
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Berichtigung
1. In dem Beitrag von Renneberg „Die Kausalität bei der 

verbrecherischen Handlung“ in NJ 1953 Heft 2 S. 37 muß es in 
der linken Spalte, Zeile 15 von oben, statt „allseitig“ heißen: 
„einseitig“.

2. In NJ 1953 Heft 3 S. 88 ist das Datum des Beschlusses des 
BG Frankfurt (Oder) in „15. Januar 1953“ zu berichtigen.

Die Redaktion bittet bei Einsendung von Beiträgen 
für die „Neue Justiz“ darauf zu achten, daß die Manu
skripte nur einseitig und zweizeilig beschrieben und mit 
ausreichendem Redigierrand versehen sind.
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